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  Vorwort

Vorwort
Spätestens mit dem Desaster anlässlich der Loveparade im Juli 2010 in Duisburg 
gewann die „Sicherheit bei (Groß-)Veranstaltungen“ die Bedeutung, die sie ver-
dient. Leider mussten dafür erst 21 Besucher sterben und 541 verletzt werden. 
Heute rücken die zuständigen Ordnungs- und Baubehörden die Sicherheits-
belange bei Veranstaltungen schon allein dadurch in den Mittelpunkt, dass sie 
mehr als bisher die ihnen obliegende Aufsicht übernehmen und auf dringend 
gebotene Sicherheitsvorkehrungen und -maßnahmen hinwirken. Dazu gehört 
vor allem, dass sie in zunehmendem Maße den Veranstaltern bzw. Betreibern 
der Veranstaltungsstätte die Vorlage tragfähiger Sicherheitskonzepte abverlan-
gen und sich nicht scheuen, auch mit Ordnungsverfügungen auf die Einhaltung 
von Mindeststandards zur Gewährleistung der Sicherheit hinzuwirken.

Dass sich die Gesetzgeber von Bund und Ländern bisher nicht dazu entschlie-
ßen konnten, gesetzliche Regelungen zu erlassen, die den Veranstaltern und 
ihren Veranstaltungsleitern einen Eignungsnachweis abverlangen, bevor sie 
eine Veranstaltung durchführen, trägt den Sicherheitsbelangen in keiner Weise 
Rechnung. Dies ist umso unverständlicher, als der Einsatz nachgeordneter 
gewerblicher Sicherheitskräfte von deren Nachweis einer 40-stündigen stan-
dardisierten Unterweisung bei den Industrie- und Handelskammern abhängig 
gemacht wird. Darüber hinaus darf nach der jüngsten Reform der einschlägigen 
Bestimmung der Gewerbeordnung das bei Großveranstaltungen in „leitender 
Funktion“ eingesetzte gewerbliche Sicherheitspersonal nur eingesetzt werden, 
wenn es nicht nur die vorgeschriebene Unterweisung, sondern auch den erfolg-
reichen Abschluss einer Sachkundeprüfung nachweist. Dass die politischen 
Entscheidungsträger bei all den Problemen den Blick darauf verloren haben, 
auch gesetzliche Vorgaben für den Einsatz nichtgewerblicher – so genannter 
veranstaltereigener – Sicherheits- und Ordnungsdienste zu erlassen, erscheint 
mehr als fahrlässig und wird den Sicherheitserfordernissen vor allem bei Groß-
veranstaltungen ebenfalls nicht gerecht. Noch immer dürfen die Betreiber von 
Veranstaltungsstätten und die Veranstalter eigene Sicherheitskräfte einsetzen, 
ohne dass diese in irgendeiner Weise ihre erforderliche Zuverlässigkeit und 
Qualifizierung nachweisen müssen.

Dieses Handbuch soll die Zielgruppe in die Lage versetzen, sich die wesent-
lichen Themen und Probleme beim Einsatz nichtstaatlicher Sicherheitsdienste 
zu erschließen und dementsprechend sachgerechte Entscheidungen zu treffen 
und Maßnahmen zu veranlassen. Mit seinen juristischen Inhalten und einer 
Vielzahl von Quellenangaben reicht das vorliegende Werk über vergleichbare 
Veröffentlichungen hinaus. Möge es dazu beitragen, den gebotenen Sicher-
heitserwägungen bei Veranstaltungen stärker als bisher Rechnung zu tragen.
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I Allgemeines und Terminologie

I Allgemeines und Terminologie
1 Zweck des Handbuchs
Das Handbuch dient vor allem den Betreibern von Veranstaltungsstätten, 
den Veranstaltern, ihren Veranstaltungsleitern und ganz besonders dem in 
leitender Funktion eingesetzten Personal der Sicherheitsdienste. Es soll sie 
umfassend instruieren und als Nachschlagewerk in allen relevanten recht-
lichen und praktischen Fragen ihrer sicherheitsbezogenen Aufgabenwahr-
nehmung dienen. Dabei bleibt es unbeachtlich, ob es sich um sogenannte „ver-
anstaltereigene“ – nichtgewerbliche – oder „veranstalterfremde“ – angestellte 
Kräfte eines gewerblichen – Sicherheitsdienstes handelt (siehe Kapitel I.2.2 
und I.2.3). Der Begriff Personal „in leitender Funktion“ ist der am 1.12.2016 in 
Kraft getretenen Änderung des § 34a GewO entlehnt.1 Er ist dort nicht näher 
definiert. Das Handbuch spricht insoweit nur noch von „Führungskräften“ der 
Sicherheitsdienste. Darunter fallen:

 – der Leiter,

 – dessen Vertreter,

 – die nachgeordneten Abschnittsleiter,

 – Unterabschnitts- bzw. Gruppenleiter,

 – Leiter von Kleingruppen (5–10 Personen) und

 – ggf. Beauftragte mit Sonderaufgaben.

Soweit in der Praxis andere Termini verwandt werden, gelten die angeführten 
analog.

2 Kapitelübergreifende Terminologie
2.1 Sicherheit

 Sicherheit2 ist ein komplexer Lebenszustand, in dem der Einzelne wie auch 
die Gesamtheit aller gesellschaftlichen Kräfte und Akteure grundsätzlich frei 

1 Vgl. Änderung des § 34a Abs. 1a, Satz 2 Ziff. 5 GewO (in Kraft getreten: 1.12.2016), ferner: BT-

Drucksache 18/8558 a. a. O.

2 Für den Begriff Sicherheit gibt es keine Legaldefinition. Vorliegender Terminus wurde – bei 
Beachtung der Interessen eines Unternehmens – u. a. abgeleitet aus „öffentliche“ und „innere 
Sicherheit“, siehe: Meixner/Fredrich HSOG, Rn. 4 zu § 1; Schult, S. 127 ff. und S. 302 ff. mit et-
lichen Quellen; Wikipedia – Sicherheit, Bundeszentrale für politische Bildung, Handwörter-

buch des ..., Ziff. 1 Begriff und politische Praxis.



Der Einsatz nichtstaatlicher Sicherheitskräfte bei Veranstaltungen

2

von bedeutsamen  endogenen und  exogenen3 schädlichen Einflüssen und Ein-
wirkungen leben, arbeiten und sich entfalten können.

 Sicherheit und Unsicherheit stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander. 
Totale Sicherheit ist nicht erreichbar. Sicherheit kann nur relativ gewährleistet 
werden.

Die Gewährleistung der Sicherheit während einer  Veranstaltung umfasst die 
Komponenten:

 – Betriebssicherheit/ Eigensicherung ( Safety) und

 –  öffentlichen Sicherheit ( Security).4

Die  Betriebssicherheit/Eigensicherung in und während einer Veranstaltung ob-
liegt grundsätzlich dem Betreiber der Veranstaltungsstätte bzw. Veranstalter 
– je nachdem, wer von ihnen berechtigt ist, das Verfügungsrecht insbesondere 
unter dem Aspekt des  Haus- und Besitzrechts auszuüben (siehe auch Kapi-
tel I.2.5). Sie schließt im Besonderen das Gebot ein, den Besuchern und Ak-
teuren eine in jeder Hinsicht sichere Veranstaltungsstätte zur Verfügung zu 
stellen, einen sicheren Zu- und Weggang zu ermöglichen sowie einen ungefähr-
deten Aufenthalt und Ablauf der Veranstaltung zu ermöglichen.

Die Verpflichtung zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit an und in 
einem offenen oder abgegrenzten Veranstaltungsraum trifft die Hoheits-
träger. Die öffentliche Sicherheit umfasst den Schutz der Rechtsgüter Leben, 
Gesundheit, Freiheit, Ehre und Vermögen des Einzelnen sowie die Gewährleis-
tung des Bestandes und Funktionierens des Staates und seiner Einrichtungen.5 
Die Durchsetzung subjektiver Privatrechte obliegt jedoch den Gerichten. Die 
Sicherheitsbehörden dürfen den Anspruch nur vorläufig sichern.6 Als Hoheits-
träger sind bei Veranstaltungen grundsätzlich verantwortlich:

 – die  Bauaufsichtsbehörde, insbesondere für die Genehmigung bzw. Nut-
zungsänderung der baulichen Anlagen und – soweit gesetzlich bestimmt 
– deren wiederholte Überwachung,

3 Als endogen werden alle Gefährdungen verstanden, die durch Personen, Sachen oder tech-
nische Verläufe im oder aus dem Unternehmen heraus entstehen. Exogene Gefahren sind sol-
che, die dem Unternehmen von außen drohen. Erwähnt, ohne näher definiert zu sein, u. a. bei 
Gundel/Mülli, S. 1.

4 Vgl. Gundel/Mülli, S. 14.

5 Vgl. Schenke, Rn. 53 und 56 unter Anführung weiterer Quellen.

6 Vgl. nochmals Schenke, Rn. 54 bis 56.


